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Die Sportversicherung!

Sportliche Betätigung birgt immer ein Verletzungs-

risiko.

Die Solidargemeinschaft eines Sportvereines

versucht durch einen zusätzlichen Versicherungsschutz

die mit einem Sportunfall verbundenen Risiken zu minimieren und eventuelle Leistungslücken zur gesetzlichen/privaten Krankenversicherung zu schließen.

Der Landessportbund hat mit dem Versicherungsunternehmen ARAG einen Sportversicherungsvertrag abgeschlossen.

Vereinsmitglieder unter 18 Jahren sind über den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) versichert.

Wer ist versichert ?

· Alle Vereinsmitglieder

· Übungsleiter und beauftragte Helfer 

· Angestellte und beauftragte Mitarbeiter 
Nicht versichert sind Nichtmitglieder und Personen, die nur kurzzeitig ( unter 12 Monaten ) dem Verein beitreten ( Zeitmitgliedschaften oder Teilnehmer an Schnupperkursen)

Welche Veranstaltungen u. Aktivitäten sind versichert ?

· Teilnahme am regulären Vereinsbetrieb, Übungs- und Trainingsstunden, Wettkampf, Sportveranstaltungen, Mitgliederversammlungen und Zusammenkünfte.

· Hin- und Rückfahrt zu den Veranstaltungen

· Mitarbeit bei Vereinsdiensten, Bauprojekten und Wartungsdiensten

Was ist versichert ?

· Leistungen für den Todesfall, Invalidität, Bergungskosten und sogenannte Unfallzusatzleistungen ( wie z.B. Zahnersatz, ärztlich verordnete Brillen und Kontaktlinsen  ).

· Darüber hinaus kann Sportverletzten, die in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind, durch die Sporthilfe Niedersachsen eine Beihilfe gewährt werden. Beihilfefähig sind insbesondere Behandlungskosten, Prothesen und besondere Härtefälle für größeren Verdienstausfall. Ein Rechtsanspruch auf diese Leistungen besteht allerdings nicht.

Nachrangigkeit der Sportversicherung !

Grundsätzlich gilt, dass die Sportversicherung gegenüber der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung nachrangig ist. 

Als zusätzliche Versicherung ergänzt sie gegebenenfalls die Leistungen der Krankenversicherungen. Alle Rechnungen zu Heilbehandlungsmaßnahmen bei Zahn- und Brillenschäden sind vorab bei anderen Leistungsträgern ( Krankenkassen, Unfallversicherungen, Beihilfeeinrichtungen, etc.) einzureichen. Die entstandenen Kosten werden im versicherten Umfang erst nach Vorleistung der anderen Leistungsträger übernommen.
Was ist im Schadensfall zu tun ?

Im Interesse des verletzten Mitgliedes sollte jeder Schadensfall, bei dem Langzeitfolgen nicht auszuschließen sind, umgehend zur Meldung gebracht werden. Zuständig für die Schadensmeldung ist der/die ÜbungsleiterIn, der/die TrainerIn oder der/die AbteilungsleiterIn in Zusammenarbeit mit dem/ der Verletzten.

Für die Meldung von Unfällen von Mitgliedern unter 18 Jahren und erwachsenen Mitgliedern gibt es unterschiedliche Formulare.

Die Unfallmeldung für Minderjährige erfolgt über den Landkreis Aurich an den Kommunalen Schadensausgleich in Hannover. Meldungen von Zahn- und Brillenschäden bei Minderjährigen erfolgen über die Sporthilfe Niedersachsen.

Grundsätzlich gilt, dass die Unfallmeldung auf den entsprechenden Formularen über den Vorstand unseres Vereins weitergeleitet wird.

Zuständig für die Antragsweiterleitung im TuS Aurich-Ost e.V. ist:

Jürgen Homann

Bgm.-Schwiening-Str. 32

26603 Aurich

Tel: 04941/66137  

ho.ff.mann@t-online.de
Hier sind auch entsprechende Formulare und Informationen zu erhalten. 

Die Formulare sind ebenfalls auf der Homepage des TuS Aurich-Ost e.V. unter

www.tus-aurich-ost.de   herunter zu laden. 

Weitergehende Informationen und spezielle Auskünfte sind zu erhalten bei der

ARAG-Sportversicherung

Versicherungsbüro Sporthilfe Niedersachsen

Ferd.-Wilh.-Fricke-Weg 10

30169 Hannover

05111268-5200

Unfallversicherung für Kinder und Jugendliche

bis 18 Jahre
Die bis 18 Jahre alten Vereinsmitglieder unterstehen im Unfallbereich dem Schutz der Sporthilfe Niedersachsen und des Kommunalen Schadenausgleich Hannover, Marienstraße 11, 30171 Hannover.

Jeder Sportunfall muss umgehend dem Kommunalen Schadenausgleich über den Kreisjugendpfleger bzw. dem Ordnungsamt  der regional zuständigen Kommune/Kreisverwaltung gemeldet werden.

I. Leistungen des Kommunalen Schadenausgleich

1. Begräbnisgeld bis zu


         2.500,00 €


2. Bergungs-/Uberführungskosten bis zu      1.200,​00 €                

3. Invaliditätsentschädigung bis zu             80.000,00 €,​

Eine voraussichtliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit (Invalidität als Unfallfolge) muss innerhalb von fünf Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, eingetreten sein; sie muss dann spätestens vor Ablauf einer Frist von weiteren drei Monaten ärztlich fest​gestellt und beim Kommunalen Schadenausgleich geltend gemacht sein. Bei Teilinvalidität wird eine Entschädigung für Unfälle nur dann gewährt, wenn der fest​gestellte Invaliditätsgrad 20% und mehr beträgt.

II. Leistungen der Sporthilfe Niedersachsen 

Unfall-Zusatzleistungen
   Erstattet werden die im Folgenden näher beschriebenen Kosten, die durch medizi​nisch notwendige Behandlung einer versicherten Person wegen Unfallfolgen ent​stehen:

2.1 Den notwendigen Ersatz natürlicher oder künstlicher Zähne bei freier Materialwahl durch den Versicherten. Erstattet werden die Kosten für zahn​ärztliche Leistungen einschließlich Material- und Laborleistungen nach Maßgabe der jeweils gültigen Gebührenordnung für Zahnärzte und Ärzte bis zu den dort festgelegten Höchstsätzen, mit 40% des Rechnungsbetrages, höchstens jedoch mit einer Versicherungssumme von € 2.600,- pro Sport​unfall.

2.2 Die Kosten für die Behandlung werden mindestens für eine Dauer von bis zu drei Jahren - vom Eintritt des Unfalls an gerechnet, längstens bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres - gezahlt.

2.3 Gestelle und Gläser ärztlich verordneter Brillen, Kontaktlinsen und Sportbrillen sowie Hörgeräte, bis zum Höchstbetrag von € 75,- je Schadenfall.

Ansprüche auf Versicherungsleistungen bestehen erst nach Vorleistung anderer Leistungsträger (z.B. gesetzliche oder private Kranken- oder Unfallversicherungen, Beihilfeeinrichtungen, Träger der Sozialhilfe).

3. Keine Leistungspflicht für
3.1 bestehende chronische Leiden und deren Folgen;

3.2 die Folge von Krankheiten und Gebrechen, die im letzten Jahr vor der Antragstellung behandelt wurden oder behandlungsbedürftig waren und deren Folgen;

3.3 Unfälle, die auf Kriegsereignisse, auf aktive Teilnahme an Unruhen, auf Vor​satz, auf Trunkenheit, auf schuldhafte Beteiligung an Schlägereien oder Raufhändeln oder auf Sucht zurückzuführen sind;

3.4  ärztliche Gutachten und Atteste;

3.5 Behandlungen durch Verwandte auf- und absteigender Linie und Ehegatten. 

Rechnungen sind zunächst vom Verletzten bzw. Unterhaltspflichtigen zu begleichen. Die Sporthilfe zahlt nicht an Dritte.
Unfallversicherung (ARAG Allgemeine)

                                                     (für Mitglieder ab 18 Jahre)

1. Gegenstand der Versicherung

Die ARAG Allgemeine gewährt Versicherungsschutz gegen die wirtschaftlichen Folgen körperlicher Unfälle, von denen die Versicherten gemäß A. 11.1. während der versicherten Tätigkeit gemäß A. II. betroffen werden.

Gültig sind die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 88), die Beson​deren Bedingungen für den Einschluss von Bergungskosten in die Allgemeine Unfall​versicherung sowie die Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung, soweit sich nachfolgend keine Abweichungen ergeben.

Der Versicherungsschutz gilt nur für Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr. 

2. Besondere Vertragserweiterungen

2.1 In Erweiterung von § 2 I. (4) AUB 88 sind Unfälle bei der Ausübung des Luftsports mitversichert.

2.2 Für aktive Sportler, Trainer, Übungsleiter, Turn- und Sportlehrer, Funktionäre, Kampf-, Schieds- und Zielrichter gilt folgendes:

2.2.1 In Erweiterung des § 2 III. (1) AUB 88 fallen auch Bauch- und    Unterleibsbrü​che unter den Versicherungsschutz.

2.2.2 Mitversichert sind auch Gesundheitsschäden und Todesfälle beim Baden

und Schwimmen, durch Sonnenstich, sonstige Licht-, Temperatur- oder

Witterungseinflüsse, auch wenn sie keine Folgen eines Unfalles sind.

2.2.3 Die Ausschlüsse gemäß § 2 I. (1) AUB 88 gelten mit Ausnahme von Schlag​

anfällen als gestrichen. Geistes- und Bewusstseinsstörungen jedoch nur,

soweit sie nicht auf Trunkenheit zurückzuführen sind.

2.2.4 § 1 IV. AUB 88 erhält folgenden Wortlaut:

Unter den Versicherungsschutz fallen alle Verrenkungen, Zerrungen und Zerreißungen. In teilweiser Änderung von § 8 AUB 88 verzichtet die ARAG Allgemeine darauf, die Leistungen zu kürzen, wenn bei den Unfallfolgen an Gliedmaßen Krankheiten oder Gebrechen mitgewirkt haben. Dies bezieht sich im besonderen auf den Einwand der degenerativen Mitwirkung.

2.3 In teilweiser Abänderung von § 3 I. AUB 88 sind Unfälle von dauernd pflegebe​dürftigen Personen und Geisteskranken mit folgenden Leistungen versichert: 

2.3.1 Für den Todesfall gelten die Versicherungsleistungen gemäß Abschnitt B.

 I. 3. mit Ausnahme von Todesfällen gemäß Abschnitt B. I. 2.4.

2.3.2 Für den Invaliditätsfall gelten die Versicherungsleistungen gemäß 

Abschnitt B. I. 3., soweit der Invaliditätsgrad nach § 7 I. (2) a) und b) 

AUB 88 (Gliedertaxe) zu bemessen ist. Für Verrenkungen, Zerrungen und 

Zerreißun​gen besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage von § 1 IV. 

AUB 88.

2.3.3 Für Bergungskosten gelten die Versicherungsleistungen gemäß Abschnitt

 B. 1.3.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Unfälle von Geisteskranken, die diese infolge der Geisteskrankheit erleiden.

2.4 Mitversichert sind auch Todesfälle von Versicherten, die unmittelbare Folge eines auf der Sportstätte bei der aktiven Teilnahme an Wettkampf oder Training erlitte​nen körperlichen Zusammenbruchs sind.

2.5 Die ARAG Allgemeine verzichtet auf das ihr gemäß § 9 VII. AUB 88 zustehende Recht der Obduktion.

2.6 Die Versäumung der Frist von 15 Monaten nach einem Unfall zur Anmeldung eines Invaliditätsanspruches (§ 7 I. (1) AUB 88) führt nicht zum Untergang des Anspruches, sondern wird wie eine Obliegenheitsverletzung nach § 10 AUB 88 behandelt, wenn die Meldung innerhalb weiterer 15 Monate (insgesamt somit 30 Monate) erfolgt. Nach Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Invaliditäts​leistung.

3. Versicherungsleistungen

 Die Versicherungsleistungen betragen für Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr

€
  2.500,- für den Todesfall, die Versicherungssumme erhöht sich um

€
  1.500,- für jedes versorgungspflichtige Kind

€
25.000,- für den Invaliditätsfall, jedoch

€
52.000,- bei einem Invaliditätsgrad von 50% und mehr 

€  
78.000,- bei einem Invaliditätsgrad von 75% und mehr 

€   105.000,- bei einem Invaliditätsgrad von 90% und mehr

€
  1.000,- als Übergangsleistung nach 6 Monaten und weitere

€
  1.000,- als Übergangsleistung nach 9 Monaten

€
  3.000,- für Bergungskosten

€
  2.600,- als Unfall-Zusatzleistungen

 4. Leistungsbeschreibung

4.1 Die ARAG zahlt bei Vollinvalidität die volle für den Invaliditätsfall versicherte Summe, bei Teilinvalidität den dem Grade der Invalidität entsprechenden Teil gemäß § 7 I. AUB 88.

In teilweiser Abänderung von § 7 I. AUB 88 wird bei Teilinvalidität eine Entschä​digung nur dann gezahlt, wenn der festgestellte Invaliditätsgrad 20% und mehr beträgt.

Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser Körperteile oder Sinnesorgane wird der entsprechende Teil des Prozentsatzes angenommen. Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betroffen, deren Verlust oder Funktionsunfähigkeit nicht nach Vorstehendem geregelt sind, so ist für diese maßgebend, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer Gesichtspunkte beein​trächtigt ist.

Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Funktionen beeinträch​tigt, so werden die sich ergebenden Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht angenommen.

4.2 Ein nach § 7 I. AUB 88 festgestellter Invaliditätsgrad wird wie folgt entschädigt:

      Bei einem Invaliditätsgrad

von 20% bis 25% erfolgt die Leistung nach der Feststellung, 

von 26% bis 50% wird der 25% übersteigende Satz zweifach entschädigt.

Im übrigen gelten die Maximalentschädigungen gemäß Abschnitt B. I. 3.

4.3 Im Invaliditätsfall erfolgt grundsätzlich Kapitalzahlung. Bei teilweiser Invalidität wird die Entschädigung in der dem Invaliditätsgrad entsprechenden Höhe gezahlt.

4.4 Besteht nach Ablauf von 6 Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen noch eine unfallbedingte Beeinträchtigung der nor​malen körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit von mehr als 50% und hat diese Beeinträchtigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so wird eine Über​gangsleistung in Höhe von €1.000,- gezahlt.

Besteht nach Ablauf von 9 Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen noch eine unfallbedingte Beeinträchtigung der nor​malen körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit von mehr als 50% und hat diese Beeinträchtigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so wird eine zusätz​liche Übergangsleistung von € 1.000,- gezahlt.

Der Versicherte hat einen Anspruch auf Zahlung der ersten Übergangsleistung spätestens 7 Monate, der weiteren Übergangsleistung spätestens 10 Monate nach Eintritt des Unfalles geltend zu machen und unter Vorlage eines ärztlichen Attestes zu begründen.

5. Unfall-Zusatzleistungen

  5.1Erstattet werden die im Folgenden näher beschriebenen Kosten, die durch eine medizinisch notwendige Behandlung einer versicherten Person wegen Unfallfolgen entstehen:

5.1.1 den notwendigen Ersatz natürlicher oder künstlicher Zähne bei freier Materialwahl durch den Versicherten. Erstattet werden die Kosten für zahnärztliche Leistungen einschließlich Material- und Laborleistungen nach Maßgabe der jeweils gültigen Gebührenordnung für Zahnärzte und Ärzte bis zu den dort festgelegten Höchstsätzen, mit 40% des Rechnungsbetrages, höchstens jedoch bis zu einer Versicherungssumme von 2.600,00 € pro Sportunfall.

       Die Kosten für die Behandlung werden für die Dauer von bis zu zwei Jahren –vom Eintritt des Unfalls an gerechnet- gezahlt;

5.1.2 Gestelle und Gläser ärztlich verordneter Brillen, Kontaktlinsen und Sportbrillen sowie Hörgeräte, bis zum   Höchstbetrag von 75,00 € pro Schadenfall.

     
 Ansprüche auf Versicherungsleistungen bestehen erst nach Vorleistungen anderer Leistungsträger ( z.B.     gesetzliche oder private  Kranken- und Unfallversicherungen, Beihilfeeinrichtungen, Träger der Sozialhilfe ).


5.2 Keine Leistungspflicht besteht für:

5.2.1   bestehende chronische Leiden und deren Folgen;

5.2.2 die Folge von Krankheiten und Gebrechen, die im letzten Jahr vor der Antragstellung behandelt wurden oder behandlungsbedürftig waren und deren Folgen;

5.2.3  Unfälle, die auf Kriegsereignisse, auf aktive Teilnahme an Unruhen, auf Vorsatz, auf Trunkenheit, auf schuldhafte Beteiligung an Schlägereien oder Raufhändeln oder auf Sucht zurückzuführen sind;

5.2.4   ärztliche Gutachten und Atteste;

5.2.5   Behandlung durch Verwandte auf- und absteigender Linie und Ehegatten.
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